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ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes. Zweck des Gesetzes ist es,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bun-

desrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei 
der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen 
für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeits-
ruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.

§ 2 Begriffsbestimmungen. (1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die 
Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten 
bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage 
zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit.
(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie 
die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.
(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäcke-
reien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.
(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei 
Stunden der Nachtzeit umfasst.
(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die
1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wech-

selschicht zu leisten haben oder
2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

ZWEITER ABSCHNITT 
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer. Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitneh-
mer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden 
nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder inner-
halb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht über-
schritten werden.

§ 4 Ruhepausen. Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen 
von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu  
neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden 
insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitab-

schnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 
sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause be-
schäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit. (1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen 
Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.
(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und ande-
ren Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in 
Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung, in 
Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in der Tier-
haltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der 
Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen 
durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden aus-
geglichen wird.
(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzungen der 
Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht 
mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen 
werden.

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit. (1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtar-
beitnehmer ist nach den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.
(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn 
abweichend von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von 
vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden. Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 
Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwen-
dung.
(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und 
danach in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren ar-
beitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeitabständen von einem Jahr 
zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die 
Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Be-
triebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.
(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen 
für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn
a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nacht-

arbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das nicht 

von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden kann,
oder

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versor-
gen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen 
versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen 
der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tagesar-
beitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erforder-
nisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Personalrat zu hören. Der Betriebs- 
oder Personalrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für eine Umsetzung unter-
breiten.



Seite 2Arbeitszeitgesetz / Januar 2025

_Rotta_d_Aushaenge_Gesamt_23_29_AL_2025 | 18.02.2025

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeit-
geber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeits-
stunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen 
Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.
(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur 
betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben 
wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen. (1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines 
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,
1. abweichend von § 3

a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich auch ohne Ausgleich zu 
verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-
fang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schicht-

betrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer 
aufzuteilen,

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, 
wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit inner-
halb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird,

4. abweichend von § 6 Abs. 2
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, 

wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeits-
bereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die 

Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen.
(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechen-
den Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund 
eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zugelas-
sen werden,
1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Beson-

derheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhe-
zeit infolge von Inanspruchnahmen während dieses Dienstes zu anderen 
Zeiten auszugleichen,

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der 
Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen anzupassen,

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem 
Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen,

4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und 
Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei ande-
ren Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines für den öffentlichen Dienst 
geltenden oder eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unterlie-
gen, der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 
Abs. 2 zugelassen werden, die werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich 
über acht Stunden zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und 
durch besondere Regelungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Ar-
beitnehmer nicht gefährdet wird.
(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a können ab-
weichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- 
oder Peronalrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer übernommen werden. Können auf Grund 
eines solchen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz 2 
Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen nicht tarif-
gebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen ihnen 
die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Be-
stimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwie-
gend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.
(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 
in Absatz 1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen.
(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise nicht 
getroffen werden, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a 
durch die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus betrieblichen 
Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet 
wird.
(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern 
dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeit-
nehmer nicht gefährdet wird.
(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils 
in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, wenn 
der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Einwil-
ligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber 
darf einen Arbeitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur 
Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.
(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder 
solche Regelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die Ar-
beitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten 
nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des Absatzes 5, darf die 
Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermona-
ten oder 24 Wochen nicht überschreiten.
(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlängert, 
muss im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ru-
hezeit von mindestens elf Stunden gewährt werden.

§ 8 Gefährliche Arbeiten. Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, 
für bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen 
besondere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die 
Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezeiten über 
die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und 
Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die Abweichungsmöglichkeiten nach 
§ 7 beschränken, soweit dies zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer 
erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in 
Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen.

DRITTER ABSCHNITT 
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe. (1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.
(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann 
Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- 
oder zurückverlegt werden, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgen-
den 24 Stunden der Betrieb ruht.
(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und 
Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung. (1) Sofern die Arbeiten nicht an 
Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und 
Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 

Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Vertei-
digung,

3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und 
Betreuung von Personen,

4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung 
sowie im Haushalt,

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schau-
stellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen,

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religi-
onsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Ver-
einigungen,

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, 
beim Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbi-
bliotheken,

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen 
sowie bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Pres-
seerzeugnisse einschließlich des Austragens, bei der Herstellung von Satz, 
Filmen und Druckformen für tagesaktuelle Nachrichten und Bilder, bei ta-
gesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und Bildträger sowie beim Transport und 
Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am 
Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt,

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewer-
beordnung sowie bei Volksfesten,

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von 
leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der Straßenver-
kehrsordnung,

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Ab-
wasserentsorgungsbetrieben,

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Be-
handlung und Pflege von Tieren,

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen,
14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit 

hierdurch der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Be-
triebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der Wiederaufnahme des vollen 
werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit von Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen 
oder des Misslingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich 
durchzuführenden Forschungsarbeiten,

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Pro-
duktionseinrichtungen.

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den 
Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung 
der Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr 
Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion erfordern.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung. (1) Mindestens 15 
Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.
(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 ent-
sprechend, jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in 
den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 bestimmten Höchstarbeitszeiten und 
Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden.
(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Er-
satzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließen-
den Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an 
einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen Er-
satzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließen-
den Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist.
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ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes.  (1) Dieses Gesetz 
schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs- 
und Studienplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in 
der Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Beschäftigung oder sons-
tige Tätigkeit in dieser Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres 
Kindes fortzusetzen und wirkt Benachteiligungen während der Schwanger-
schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Regelungen in ande-
ren Arbeitsschutzgesetzen bleiben unberührt.
(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 Ab-
satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, ob ein sol-
ches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für 
1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von 

§ 26 des Berufsbildungsgesetzes,
2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen 

beschäftigt sind,
3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungshelfer-

Gesetzes tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18 bis 22 auf sie 
nicht anzuwenden sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes 
oder des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen 
oder Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder 

aufgrund eines Gestellungsvertrages für diese tätig werden, auch während 
der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Ausbildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte im 
Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit sie am 
Stück mitarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf sie 
nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 5 auf sie entsprechend anzu-
wenden ist,

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Person anzusehen sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
§§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und 
Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder die ein im 
Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend 
vorgegebenes Praktikum ableisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
§§ 17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz gilt 
ebenso nicht für Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen des Absatzes 
2 erfüllt sind, es sei denn, sie werden aufgrund dienstlicher Anordnung oder 
Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der 
Verteidigung tätig.
(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind geboren hat 
oder stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen.  (1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die 
natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, 
die Personen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem Arbeitgeber stehen 
gleich: 
1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personenge-

sellschaft, die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ausbildet 
oder für die Praktikantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 tätig 
sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im Fall von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von § 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personenge-
sellschaft, für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 tätig 
sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personenge-
sellschaft, mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis im Fall von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst jede 
Form der Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäftigungsverhält-
nisses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 ausübt.

*Hinweis: Die Regelungen in § 2 Abs. 6, § 3 Abs. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 6 Satz 2 
und § 32 Abs. 1 Nr. 1 treten am 1. Juni 2025 in Kraft.



Seite 2Mutterschutzgesetz / Januar 2025

_Rotta_d_Aushaenge_Gesamt_23_29_AL_2025 | 18.02.2025

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Beschäfti-
gungsverbot nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und 
§ 16. Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt 
an die Stelle des Beschäftigungsverbots das Verbot der Ausgabe von Heimar-
beit nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine Frau, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzuse-
hen ist, tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befreiung 
von der vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die Frau kann sich jedoch 
gegenüber der dem Arbeitgeber gleichgestellten Person oder Gesellschaft im 
Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die vertraglich ver-
einbarte Leistung zu erbringen.
(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine 
Frau an einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwortungsbereich be-
schäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz ver-
lassen oder Hilfe erreichen kann.
(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das nach 
§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer aufgrund 
des § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Verordnung be-
stimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt 
ihre jeweilige Vergütung.
(6) Eine Entbindung ist eine Lebend- oder eine Totgeburt. Die Regelungen zur 
Entbindung finden im Falle einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswo-
che entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem oder einem anderen 
Gesetz Abweichendes geregelt ist.

ABSCHNITT 2 
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1 
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung.  (1) Der Arbeitgeber darf 
eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht 
beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbindung), soweit sie sich nicht zur Arbeits-
leistung ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist 
vor der Entbindung ist der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, 
wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder 
eines Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht am voraussichtli-
chen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der Entbindung ent-
sprechend.
(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der 
Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). Die Schutz-
frist nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen 
1. bei Frühgeburten,
2. bei Mehrlingsgeburten und,
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine 

Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch ärztlich festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung 
nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung der Schutzfrist 
vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 verlängert 
sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn die Frau dies beantragt. 
Satz 2 gilt nicht bei einer Totgeburt.
(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 8 bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der schuli-
schen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau 
dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungsstelle verlangt. Die Frau kann 
ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits nach 
Ablauf der ersten zwei Wochen nach der Entbindung beschäftigen, wenn 
1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht.
Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen.
(5) Bei einer Fehlgeburt darf der Arbeitgeber eine Frau nicht beschäftigen, so-
weit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt,
1. bis zum Ablauf von zwei Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 13. Schwan-

gerschaftswoche oder
2. bis zum Ablauf von sechs Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 17. Schwan-

gerschaftswoche oder 
3. bis zum Ablauf von acht Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 20. Schwan-

gerschaftswoche.
Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen. Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit.  (1) Der Arbeitgeber darf eine schwan-
gere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht mit einer Arbeit be-
schäftigen, die die Frau über achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stun-
den in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende 
Frau unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, 
die die Frau über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in der Doppelwo-
che hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche werden die Sonntage eingerech-
net. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht in einem 
Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
im Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die 
Arbeitszeiten zusammenzurechnen.
(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit.  (1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder 
stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 
Uhr beschäftigen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind.
(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne 
von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Rah-
men der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. 
Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen bis 22 Uhr teil-
nehmen lassen, wenn 
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 

oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6  Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit.  (1) Der Arbeitgeber darf eine 
schwangere oder stillende Frau nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Er 
darf sie an Sonn- und Feiertagen nur dann beschäftigen, wenn 
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feierta-

gen nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhe-

zeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und
4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 

oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne 
von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feiertagen im Rahmen 
der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die 
Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltungen an Sonn- und Feier-
tagen teilnehmen lassen, wenn 
1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhe-

zeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und
4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau 

oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.
Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen.  (1) Der Arbeitgeber hat 
eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Untersuchungen im 
Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwanger-
schaft und Mutterschaft erforderlich sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer 
Frau, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.
(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der ersten 
zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizu-
stellen, mindestens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal 
täglich für eine Stunde. Bei einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr 
als acht Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal eine Stillzeit von mindes-
tens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit 
vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt wer-
den. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine Ru-
hepause von mehr als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8  Beschränkung von Heimarbeit.  (1) Der Auftraggeber oder Zwischen-
meister darf Heimarbeit an eine schwangere in Heimarbeit beschäftigte Frau 
oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem Umfang und mit solchen Ferti-
gungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer achtstündigen 
Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann.
(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stillende in 
Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem 
Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags 
während einer siebenstündigen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9  Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Gefährdung.  
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer 
schwangeren oder stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für den Schutz ihrer physischen und psy-
chischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu treffen. Er hat die Maßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls den sich ändernden 
Gegebenheiten anzupassen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
verantwortbar ist, ist der Frau auch während der Schwangerschaft, nach der 
Entbindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. 
Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der Stillzeit sol-
len vermieden oder ausgeglichen werden.
(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Gefähr-
dungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes möglichst 
vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen 
wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn die Eintrittswahrscheinlich-
keit einer Gesundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu erwartenden 
Schwere des möglichen Gesundheitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine un-
verantwortbare Gefährdung gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber 
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ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in der ausschließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von 
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,
1. in der Berufsausbildung,
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern 

oder Heimarbeiten ähnlich sind,
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a) aus Gefälligkeit,
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter
erbracht werden,

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familien-
haushalt.
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§ 1a Formvorgaben. Soweit in diesem Gesetz schriftliche Handlungen vorge-
sehen sind, können diese auch in Textform erfolgen. Dies gilt nicht für § 6 Ab-
satz 4 Satz 1 und § 21a Absatz 2.

§ 2 Kind, Jugendlicher. (1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 
15 Jahre alt ist.

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 
Jahre alt ist.

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für 
Kinder geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 3 Arbeitgeber. Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder 
einen Jugendlichen gemäß § 1 beschäftigt.

§ 4 Arbeitszeit. (1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende 
der täglichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 11).

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhe-
pausen (§ 11).

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird ge-
rechnet vom Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Verlassen des 
Förderkorbs bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in 
das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt.

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit 
von Montag bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die 
an einem Werktag infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die 
wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern be-
schäftigt, so werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zu-
sammengerechnet.

ZWEITER ABSCHNITT 
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern. (1) Die Beschäftigung von Kin-
dern (§ 2 Abs. 1) ist verboten.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie,
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht,
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechen-
de Anwendung.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Kindern über 13 Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit 
die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die Beschäftigung ist 
leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der besonderen Bedingun-
gen, unter denen sie ausgeführt wird,
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,
2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung 

oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und
3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen,
nicht nachteilig beeinflusst. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täg-
lich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als drei Stunden täg-
lich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulunterricht und nicht 
während des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung fin-
den die §§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung.

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen 
im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende 
Anwendung.

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung1) mit Zustimmung 
des Bundesrates die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen.

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von 
ihm beschäftigten Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Si-
cherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen Maßnahmen.

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 
bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen. (1) Die Aufsichtsbehörde 
kann auf Antrag bewilligen, dass
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täg-

lich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltun-

gen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- 
und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit 

von 8 bis 17 Uhr,
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 

22 Uhr
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine Aus-
nahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen 
und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen, Jahrmärk-
ten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts 
die Beschäftigung nur bewilligen, wenn
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt 

haben,
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte 

ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Beden-
ken gegen die Beschäftigung nicht bestehen,

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes ge-
gen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beein-
trächtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen sind,

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sicher-
gestellt sind,

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von 
mindestens 14 Stunden eingehalten wird,

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.
(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,

1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt wer-
den darf,

2. Dauer und Lage der Ruhepausen,
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte.

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich 
bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbe-
scheids beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern. Kinder, die 
der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen
1. im Berufsausbildungsverhältnis,
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie ge-

eigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich
beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechen-
de Anwendung.

1) Vgl. Verordnung über den Kinderarbeitsschutz (Kinderarbeitsschutzver-
ordnung – KindArbSchV) vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508).

DRITTER ABSCHNITT 
Beschäftigung Jugendlicher

Erster Titel. Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit. (1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden 
täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, 
damit die Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf 
die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die 
Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt verteilt werden, dass die Wo-
chenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschrei-
tet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten.

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht 
Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben 
Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der 
Erntezeit nicht mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in 
der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 9 Berufsschule. (1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme 
am Berufsschulunterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäf-
tigen
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, 

die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind,
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindes-

tens je 45 Minuten, einmal in der Woche,
3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindes-

tens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbil-
dungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind zulässig.
(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet

1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnittli-
chen täglichen Arbeitszeit,

2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit,

3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen und der notwendi-
gen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungsstätte.
(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht ein treten.

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen. (1) Der 
Arbeitgeber hat den Jugendlichen
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf 

Grund öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb 
der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vor-
angeht,

freizustellen.
(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet

1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließ-
lich der Pausen und der notwendigen Wegezeiten zwischen Teilnahmeort 
und Ausbildungsstätte,

2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der durchschnittlichen täglichen 
Arbeitszeit.

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume. (1) Jugendlichen müssen im voraus 
feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer gewährt werden. Die Ru-
hepausen müssen mindestens betragen
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden,
2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden.
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten.




